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BAGüS SGB XII-41-00    Münster, 10.10.2013  

 
Mitglieder-Info Nr. 34/2013 

 
Zweites Gesetz zur Änderung des Zwölften Buches Soz ialgesetzbuch 
hier u. a.: Änderung der örtlichen Zuständigkeit für Leistungen der Grundsicherung im 

 Alter und bei Erwerbsminderung nach §§ 41 ff. SGB XII 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Zweite Gesetz zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ist im Bundesge-
setzblatt 2013, I Nr. 59, S. 3733/3734 vom 08.10.2013 verkündet worden. 

Den Auszug aus dem Bundesgesetzblatt habe ich als Anlage  beigefügt. 

Insbesondere hervorzuheben ist, dass mit diesem Gesetz dem § 46b SGB XII  folgender Ab-
satz 3 angefügt wird: 

„(3) Das Zwölfte Kapitel ist nicht anzuwenden, sofern sich aus den Sätzen 2 und 3  nichts 
Abweichendes ergibt. Bei Leistungsberechtigten nach diesem Kapitel gilt der  Auf-
enthalt in einer stationären Einrichtung und in Einrichtungen zum Vollzug richterlich an-
geordneter Freiheitsentziehung nicht als gewöhnlicher Aufenthalt; § 98 Abs. 2 Satz 1 bis 
3 ist entsprechend anzuwenden. Für die Leistungen nach diesem Kapitel an Personen, 
die Leistungen nach dem Sechsten bis Achten Kapitel in Formen ambulanter betreuter 
Wohnmöglichkeiten erhalten, ist § 98 Abs. 5 entsprechend anzuwenden.“ 

Mit dieser Regelung wird somit insbesondere in den Fällen, in denen Leistungsberechtigte 
außerhalb des Zuständigkeitsbereiches eines Sozialhilfeträgers stationär betreut werden, die 
örtliche Zuständigkeit bundesweit einheitlich geregelt und somit die bis zum 31.12.2012 gel-
tende Rechtslage wieder hergestellt.  
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BAGüS 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

Ich verweise insoweit auch auf die Berichterstattung in der Sitzung des Hauptausschusses im 
Mai 2013 unter TOP 4. 

 
Eine weitere maßgebliche Änderung ist die Neufassung des § 136 SGB XII (Übergangsregelung für 
die Nachweise in den Jahren 2013 und 2014), die dazu führt, dass die Differenzierung, in welcher 
Höhe Ausgaben und Einnahmen auf Leistungsberechtigte im Alter und auf Leistungsberechtigte bei 
voller Erwerbsminderung entfallen, erst ab dem Jahr 2015 anzuwenden ist (§ 46a Abs. 4 und 5 
SGB XII). 
 

Gemäß Artikel 2 Satz 2 sind die o. g. Regelungen rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft getre-
ten. 

 

Ich bitte um Kenntnisnahme. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
gez.: 
Matthias Krömer 


